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26. B E K A N N T M A C H U N G

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Unna-Massen Nr. 18 A
„Kletterstraße / Massener Bach“

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrsplanung der Stadt Unna hat
in seiner Sitzung am 09.03.2005 beschlossen, den Bebauungsplanentwurf mit der Be-
zeichnung Unna-Massen Nr. 18 A „Kletterstraße / Massener Bach“ gem. § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung öffentlich auszulegen.

Der Bebauungsplan wird begrenzt (s. auch Übersichtsplan):

im Norden von der nördlichen Begrenzung des Massener Baches,
im Westen von der östlichen Grenze der Kletterstraße,
im Süden von der nördlichen Grenze der Kletterstraße, der westlichen Grenze des

Flurstückes 701, Flur 1, Gemarkung Massen, und deren Verlängerung in
nördliche Richtung sowie der südlichen Grenze des Flurstückes 1376,
Flur 1, Gemarkung Massen, und deren Verlängerung nach Westen
sowie

im Osten von der westlichen Grenze der Massener Bahnhofstraße.

Der Bebauungsplanentwurf Unna-Massen Nr. 18 A „Kletterstraße / Massener Bach“,
inkl. Begründung, liegt gem. § 3 Absatz 2 BauGB in der Zeit vom

21.04.2005 bis einschließlich 23.05.2005

bei dem Bereich Planung (ehemals Planungsamt) der Stadt Unna, Rathausplatz 1
(Rathaus, 3. Obergeschoss, Aufgang B, Ostflügel, Aushang neben Raum 307), wäh-
rend der Dienststunden

montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.
Stellungnahmen können hierzu während der o. g. Auslegungsfrist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Bereich Planung vorgebracht werden.
Für Fragen und Auskünfte stehen Mitarbeiter des Bereiches Planung zur Verfügung.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) nicht erforderlich, da das Bebauungsplanverfahren vor dem Inkrafttreten der
Änderung des BauGB am 20.07.2004 förmlich eingeleitet wurde.

Unna, 12.04.2005

gez.
Werner Kolter
Bürgermeister
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Abl. StUN 10-26/14. April 2005
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27. B E K A N N T M A C H U N G

Jahresrechnung 2000

1. Der Rat der Stadt Unna hat in seiner Sitzung am 17.03.2005 folgenden Beschluss
gefasst:

„Der Rat der Stadt Unna erkennt die Haushaltsführung 2000 an und beschließt die
vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresrechnung 2000.
Dem Bürgermeister wird ohne Vorbehalt Entlastung erteilt“.

2. Die Jahresrechnung 2000 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

   Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 195.143.089,55 DM
+ Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt   40.498.145,39 DM

Summe Soll-Einnahmen 235.641.234,94 DM

+  neue Haushaltseinnahmereste     7.282.742,81 DM
./. Abgänge Haushaltseinnahmereste a. Vj.     1.900.000,00 DM
./. Abgänge Kasseneinnahmereste a. Vj. VWH           602.611,57 DM
./. Abgänge Kasseneinnahmereste a. Vj. VMH        154.071,38 DM

    Summe bereinigte Soll-Einnahmen                          240.267.294,80 DM

   Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt 204.130.376,39 DM
+ Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt   39.153.650,78 DM

Summe Soll-Ausgaben 243.284.027,17 DM

+  neue Haushaltsausgabereste VWH             300.000,00 DM
+  neue Haushaltsausgabereste VMH          6.874.529,12 DM

./. Abgänge Haushaltsausgabereste a. Vj. VWH          19.898,41 DM

./. Abgänge Haushaltsausgabereste a. Vj. VMH        301.363,08 DM

./. Abgänge Kassenausgabereste a. Vj. VWH                   0,00 DM

./. Abgänge Kassenausgabereste a. Vj. VMH                   0,00 DM

    Summe bereinigte Soll-Ausgaben 250.137.294,80 DM

    Fehlbetrag    -9.870.000,00 DM

3. Der vorstehende Beschluss über die Jahresrechnung 2000 und die Entlastung des Bür-
germeisters sowie über das Abschlussergebnis werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.
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4. Die Jahresrechnung 2000 mit Rechenschaftsbericht und Anlagen liegt zur Einsicht-
nahme in der Zeit vom 25.04.2005 bis 06.05.2005 einschließlich, während der Dienst-
stunden

montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

im Bereich Finanzmanagement, Rathausplatz 1, Zimmer 248 / 254, öffentlich aus.

Unna, 12. 04 2005

gez. Werner Kolter
Bürgermeister

Abl. StUN 10-27/14. April 2005
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28. B E K A N N T M A C H U N G

Jahresrechnung 2001

1. Der Rat der Stadt Unna hat in seiner Sitzung am 17.03.2005 folgenden Beschluss
gefasst:

„Der Rat der Stadt Unna erkennt die Haushaltsführung 2001 an und beschließt die
vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresrechnung 2001.
Dem Bürgermeister wird ohne Vorbehalt Entlastung erteilt“.

2. Die Jahresrechnung 2001 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

   Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 217.968.740,25 DM
+ Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt   25.787.525,19 DM

Summe Soll-Einnahmen 243.756.265,44 DM

+  neue Haushaltseinnahmereste   12.571.739,84 DM
./. Abgänge Haushaltseinnahmereste a. Vj.     1.304.075,32 DM
./. Abgänge Kasseneinnahmereste a. Vj. VWH          -823.897,27 DM
./. Abgänge Kasseneinnahmereste a. Vj. VMH               318,40 DM

    Summe bereinigte Soll-Einnahmen 255.847.508,83 DM

   Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt 223.149.344,94 DM
+ Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt   28.702.665,27 DM

Summe Soll-Ausgaben 251.852.010,21 DM

+  neue Haushaltsausgabereste VWH             442.017,58 DM
+  neue Haushaltsausgabereste VMH        10.083.099,17 DM

./. Abgänge Haushaltsausgabereste a. Vj. VWH                   0,00 DM

./. Abgänge Haushaltsausgabereste a. Vj. VMH     1.730.893,13 DM

./. Abgänge Kassenausgabereste a. Vj. VWH                   0,00 DM

./. Abgänge Kassenausgabereste a. Vj. VMH                   0,00 DM

    Summe bereinigte Soll-Ausgaben 260.646.233,83 DM

    Fehlbetrag    -4.798.725,00 DM

3. Der vorstehende Beschluss über die Jahresrechnung 2001 und die Entlastung des
Bürgermeisters sowie über das Abschlussergebnis werden hiermit öffentlich bekannt
gemacht.
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4. Die Jahresrechnung 2001 mit Rechenschaftsbericht und Anlagen liegt zur Einsicht-
nahme in der Zeit vom 25.04.2005 bis 06.05.2005 einschließlich, während der Dienst-
stunden

montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

im Bereich Finanzmanagement, Rathausplatz 1, Zimmer 248 / 254, öffentlich aus.

Unna, 12. 04 2005

gez. Werner Kolter
Bürgermeister

Abl. StUN 10-28/14. April 2005
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29. B E K A N N T M A C H U N G

Prüfung der Jahresrechnung 2000 der Stadt Unna
Hier: Einsichtnahme gem. § 101 Abs. 3, Satz 2 GO NRW

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.02.2005 das Ergebnis
der Prüfung der Jahresrechnung 2000 in einem Schlussbericht zusammengefasst.

Der Schlussbericht wurde gem. § 101 Abs. 3, Satz 1 GO NRW in einen allgemeinen
und einen gesonderten Berichtsband gegliedert.

2. Gemäß § 101 Abs. 3, Satz 2 GO NRW sind Einwohner und Abgabepflichtige zur Ein-
sichtnahme in den allgemeinen Berichtsband berechtigt.

3. Es wird hiermit gem. § 101 Abs. 4 GO NRW öffentlich bekannt gemacht, dass der all-
gemeine Berichtsband in der Zeit vom 25.04.2005 bis 06.05.2005 einschließlich, wäh-
rend der Dienststunden

montags bis donnerstags von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr

im Bürgeramt der Stadt Unna, Rathausplatz 1, zur Einsichtnahme ausliegt.

Unna, 12. 04 2005

gez. Werner Kolter
Bürgermeister

Abl. StUN 10-29/14. April 2005
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30. B E K A N N T M A C H U N G

Prüfung der Jahresrechnung 2001 der Stadt Unna
Hier: Einsichtnahme gem. § 101 Abs. 3, Satz 2 GO NRW

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.02.2005 das Ergebnis
der Prüfung der Jahresrechnung 2001 in einem Schlussbericht zusammengefasst.

Der Schlussbericht wurde gem. § 101 Abs. 3, Satz 1 GO NRW in einem allgemeinen
Berichtsband verfasst.

2. Gemäß § 101 Abs. 3, Satz 2 GO NRW sind Einwohner und Abgabepflichtige zur Ein-
sichtnahme in den allgemeinen Berichtsband berechtigt.

3. Es wird hiermit gem. § 101 Abs. 4 GO NRW öffentlich bekannt gemacht, dass der all-
gemeine Berichtsband in der Zeit vom 25.04.2005 bis 06.05.2005 einschließlich, wäh-
rend der Dienststunden

montags bis donnerstags von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr,
freitags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr

im Bürgeramt der Stadt Unna, Rathausplatz 1, zur Einsichtnahme ausliegt.

Unna, 12. 04 2005

gez. Werner Kolter
Bürgermeister

Abl. StUN 10-30/14. April 2005
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31. B E K A N N T M A C H U N G

Jahresrechnung 2000 der Sybil-Westendorp-Stiftung

1. Der Rat der Stadt Unna hat in seiner Sitzung am 17.03.2005 folgenden Beschluss
gefasst:

„Der Rat der Stadt Unna erkennt die Jahresrechnung 2000 der Sybil-Westendorp-
Stiftung an und beschließt die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahres-
rechnung 2000.
Dem Stiftungsvorstand wird ohne Vorbehalt Entlastung erteilt“.

2. Die Jahresrechnung 2000 der Sybil-Westendorp-Stiftung schließt mit folgendem
Ergebnis ab:

   Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt          64.026,31 DM
+ Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt        703.724,73 DM

Summe Soll-Einnahmen        767.751,04 DM

+  neue Haushaltseinnahmereste                   0,00 DM
./. Abgänge Haushaltseinnahmereste a. Vj.                   0,00 DM
./. Abgänge Kasseneinnahmereste a. Vj. VWH                      0,00 DM
./. Abgänge Kasseneinnahmereste a. Vj. VMH                   0,00 DM

    Summe bereinigte Soll-Einnahmen 767.751,04 DM

   Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt          47.056,48 DM
+ Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt        720.694,56 DM

Summe Soll-Ausgaben        767.751,04 DM

+  neue Haushaltsausgabereste VWH                        0,00 DM
+  neue Haushaltsausgabereste VMH                        0,00 DM

./. Abgänge Haushaltsausgabereste a. Vj. VWH                   0,00 DM

./. Abgänge Haushaltsausgabereste a. Vj. VMH                   0,00 DM

./. Abgänge Kassenausgabereste a. Vj. VWH                   0,00 DM

./. Abgänge Kassenausgabereste a. Vj. VMH                   0,00 DM

    Summe bereinigte Soll-Ausgaben     767.751,04 DM

    Saldo im städtischen Haushalt            0,00 DM

3. Der vorstehende Beschluss über die Jahresrechnung 2000 der Sybil-Westendorp-
Stiftung und die Entlastung des Stiftungsvorstandes sowie über das Abschlussergebnis
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

4. Die Jahresrechnung 2000 der Sybil-Westendorp-Stiftung liegt zur Einsichtnahme in
der Zeit vom 25.04.2005 bis 06.05.2005 einschließlich, während der Dienststunden
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montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

im Bereich Finanzmanagement, Rathausplatz 1, Zimmer 254 / 248, öffentlich aus.

Unna, 12. 04 2005

gez. Werner Kolter
Bürgermeister

Abl. StUN 10-31/14. April 2005
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32. B E K A N N T M A C H U N G

Jahresrechnung 2001 der Sybil-Westendorp-Stiftung

1. Der Rat der Stadt Unna hat in seiner Sitzung am 17.03.2005 folgenden Beschluss
gefasst:

„Der Rat der Stadt Unna erkennt die Jahresrechnung 2001 der Sybil-Westendorp-
Stiftung an und beschließt die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahres-
rechnung 2001.
Dem Stiftungsvorstand wird ohne Vorbehalt Entlastung erteilt“.

2. Die Jahresrechnung 2001 der Sybil-Westendorp-Stiftung schließt mit folgendem
Ergebnis ab:

   Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt        129.452,38 DM
+ Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt          16.812,85 DM

Summe Soll-Einnahmen        146.265,23 DM

+  neue Haushaltseinnahmereste                   0,00 DM
./. Abgänge Haushaltseinnahmereste a. Vj.                   0,00 DM
./. Abgänge Kasseneinnahmereste a. Vj. VWH                      0,00 DM
./. Abgänge Kasseneinnahmereste a. Vj. VMH                   0,00 DM

    Summe bereinigte Soll-Einnahmen    146.265,23 DM

   Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt        105.131,93 DM
+ Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt          41.133,30 DM

Summe Soll-Ausgaben        146.265,23 DM

+  neue Haushaltsausgabereste VWH                        0,00 DM
+  neue Haushaltsausgabereste VMH                        0,00 DM

./. Abgänge Haushaltsausgabereste a. Vj. VWH                   0,00 DM

./. Abgänge Haushaltsausgabereste a. Vj. VMH                   0,00 DM

./. Abgänge Kassenausgabereste a. Vj. VWH                   0,00 DM

./. Abgänge Kassenausgabereste a. Vj. VMH                   0,00 DM

    Summe bereinigte Soll-Ausgaben 146.265,23 DM

    Saldo im städtischen Haushalt             0,00 DM

3. Der vorstehende Beschluss über die Jahresrechnung 2001 der Sybil-Westendorp-
Stiftung und die Entlastung des Stiftungsvorstandes sowie über das Abschlussergeb-
nis werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

4. Die Jahresrechnung 2001 der Sybil-Westendorp-Stiftung liegt zur Einsichtnahme in
der Zeit vom 25.04.2005 bis 06.05.2005 einschließlich, während der Dienststunden
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montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

im Bereich Finanzmanagement, Rathausplatz 1, Zimmer 254 / 248, öffentlich aus.

Unna, 12. 04 2005

gez. Werner Kolter
Bürgermeister

Abl. StUN 10-32/14. April 2005
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33. B E K A N N T M A C H U N G

Prüfung der Jahresrechnung 2000 der Sybil-Westendorp-Stiftung
Hier: Einsichtnahme gem. § 101 Abs. 3, Satz 2 GO NRW

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.02.2005 das Ergebnis
der Prüfung der Jahresrechnung 2000 der Sybil-Westendorp-Stiftung in einem
Schlussbericht zusammengefasst.

2. Gemäß § 101 Abs. 3, Satz 2 GO NRW sind Einwohner und Abgabepflichtige zur Ein-
sichtnahme in den Prüfungsbericht berechtigt.

3. Es wird hiermit gem. § 101 Abs. 4 GO NRW öffentlich bekannt gemacht, dass der
Prüfungsbericht in der Zeit vom 25.04.2005 bis 06.05.2005 einschließlich, während
der Dienststunden

montags bis donnerstags von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr,
freitags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr

im Bürgeramt der Stadt Unna, Rathausplatz 1, zur Einsichtnahme ausliegt.

Unna, 12. 04 2005

gez. Werner Kolter
Bürgermeister

Abl. StUN 10-33/14. April 2005
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34. B E K A N N T M A C H U N G

Prüfung der Jahresrechnung 2001 der Sybil-Westendorp-Stiftung
Hier: Einsichtnahme gem. § 101 Abs. 3, Satz 2 GO NRW

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.02.2005 das Ergebnis
der Prüfung der Jahresrechnung 2001 der Sybil-Westendorp-Stiftung in einem
Schlussbericht zusammengefasst.

2. Gemäß § 101 Abs. 3, Satz 2 GO NRW sind Einwohner und Abgabepflichtige zur Ein-
sichtnahme in den Prüfungsbericht berechtigt.

3. Es wird hiermit gem. § 101 Abs. 4 GO NRW öffentlich bekannt gemacht, dass der
Prüfungsbericht in der Zeit vom 25.04.2005 bis 06.05.2005 einschließlich, während
der Dienststunden

montags bis donnerstags von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr,
freitags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr

im Bürgeramt der Stadt Unna, Rathausplatz 1, zur Einsichtnahme ausliegt.

Unna, 12. 04 2005

gez. Werner Kolter
Bürgermeister

Abl. StUN 10-34/14. April 2005
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35. B E K A N N T M A C H U N G

Korrektur der Bekanntmachung der Widmung öffentlicher Verkehrsflächen
Hier: Abl. StUN 09-25/06. April 2005

Widmung der Paul-Verhoeven-Straße und der Wegeverbindung zwischen Karl-
und Kleistraße

Unter Bezugnahme auf Ziffer 25 des Amtsblattes Nr. 9 des Jahres 2005 wird der Ü-
bersichtsplan „Wegeverbindung Karlstraße / Kleistraße“  zur Widmung der Paul-
Verhoeven-Straße und der Wegeverbindung zwischen Karl- und Kleistraße auf nach-
folgender Seite erneut – korrigiert – bekannt gemacht.

Abl. StUN 10-35/14. April 2005
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